


Seite 2 von 2

Planung erhält jede der vier genannten Straßen im unmittelbaren Kreuzungsbereich eine 
signalgesteuerte Überquerungsmöglichkeit sowohl für zu Fußgehende als auch für 
Radfahrende. Für die bessere Anbindung der Ichoschule wird auf der Südseite der Ichostraße 
zusätzlich ein Zweirichtungs-Radweg angeboten. Künftig kann also die Kreuzung in jeder 
Richtung problemlos, höhengleich und direkt gequert werden. Im Bestand ist die Querung der 
Kreuzung nur durch die nicht barrierefreie Unterführung möglich. 

Aus diesen Gründen ist eine Anbindung der Ichoschule an die Brücke über den Giesinger 
Berg nicht notwendig. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt wie folgt Stellung:

Eine Zustimmung zu einem Y-förmigen Brückenbauwerk kann aus denkmalfachlicher Sicht 
nicht in Aussicht gestellt werden. Mit einer noch stärkeren (Sicht-)Beeinträchtigung der in der 
Nähe befindlichen Baudenkmäler (Pfarrkriche Heilig Kreuz Giesing) stehen gewichtige Gründe
des Denkmalschutzes dagegen.

Die Stellungnahme vom 28.07.2020 (siehe Anlage 1) hat weiterhin Bestand. In der 
Stellungnahme wird betont, dass die geplante Brücke nur aufgrund verkehrsplanerisch 
zwingendem Erfordernis hingenommen werden kann. Dies scheint bei einer Y-förmigen 
Anlage nicht der Fall zu sein.

Den Anträgen Nr. 20-26 / B 02956 sowie Nr. 20-26 / B 03204 kann nur nach Maßgabe der 
vorstehenden Ausführungen entsprochen werden. Sie sind damit behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
MOR-GB-2

Anlage 1: Stellungnahme PLAN vom 28.07.2020






